
Seite 1/2 
 
ENTEGA AG Vorstand: Sitz der Gesellschaft: Commerzbank AG Darmstadt 
Frankfurter Str. 110 Dr. Marie-Luise Wolff (Vorsitzende) Darmstadt IBAN: DE34 5084 0005 0138 1797 00 
64293 Darmstadt Dipl.-Kfm. Albrecht Förster Reg.-Gericht: BIC: COBADEFF508 
Telefon  06151 701-0 Andreas Niedermaier Darmstadt HRB 5151 Sparkasse Darmstadt 
Telefax  06151 701-4444 Aufsichtsratsvorsitzender: Ust.Idnr. / St.-Nr.: IBAN: DE06 5085 0150 0000 5477 00 
 Oberbürgermeister Jochen Partsch DE811215048/00722546604 BIC: HELADEF1DAS 
 
Die ENTEGA AG erfüllt die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Näheres hierzu finden Sie auf unserer Internetseite: www.entega.ag/datenschutz. 

Dieses Schreiben wurde auf 100% Recyclingpapier gedruckt. 

ENTEGA AG, Postfach 10 01 40, 64201 Darmstadt 
 

An alle Fernwärme-Anschlussnehmer  
in den Fernheizungsgebieten der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
 
 
 
 
 
 

Information zur Umbasierung der Indizes auf das Basisjahr 2015 und Anpassung des 
Wärmepreisindex gemäß § 2 Abs. 9 des Fernwärmelieferungsvertrags in Darmstädter 
Satzungsgebieten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß der Regelungen im bestehenden Fernwärmelieferungsvertrags mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
informieren wir Sie schriftlich über die Umbasierung der veröffentlichten Indizes des Statistischen 
Bundesamts auf das Basisjahr 2015. 
 
Die turnusmäßige Umbasierung erfolgt alle fünf Jahre durch das Statistische Bundesamt (www.destatis.de) 
und hat zur Folge, dass sich die Basiswerte der Indizes in den Preisanpassungsklauseln gemäß den auf der 
neuen Basis veröffentlichten Werten für die Zeiträume der Basiswertermittlung entsprechend anpassen. 
Hiervon betroffen sind der in der Preisgleitklausel verwendete Investitionsgüterindex (I), der Lohnindex (L) 
und der Gaspreisindex (G). Der bisher zur Berechnung des Arbeitspreises als Marktelement verwendete 
Wärmeindex „Zentralheizung, Fernwärme u.a“ wird in dieser Form nicht mehr veröffentlicht. An dessen Stelle 
tritt gemäß § 2 Abs. 9 des Fernwärmeliefervertrages der diesem Index hinsichtlich der Voraussetzung 
weitestgehend entsprechende veröffentlichte „Wärmepreisindex“.  
 
Die Basiswerte der Preisanpassungsklauseln in § 2 Abs. 3 und 4 passen sich wie folgt an: 
 

 Der Basiswert des Investitionsgüterindex (I0) beträgt 96,9. Dieser Index „Erzeugerpreise 
gewerblicher Produkte; Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten“ setzt sich zusammen aus 
dem arithmetischen Mittel der Monatswerte vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011 (Basis 2015 = 100) 
gemäß Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts, Fachserie 17, Reihe 2, Nr. 3  (bisher: Basis 
2010 = 100 / 100,9). 

 Der Basiswert des Lohnindex (L0) beträgt 90,6. Dieser „Index der tariflichen Monatsverdienste im 
produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich; 2.1 Deutschland für den Wirtschaftszweig 
der Energieversorgung“ setzt sich zusammen aus dem arithmetischen Mittel der vier Quartalswerte 
im Zeitraum 01.10.2010 bis zum 30.09.2011 (Basis 2015 = 100) gemäß Veröffentlichung des 
Statistischen Bundesamts, Fachserie 16, Reihe 4.3, WZ „D“ (bisher: Basis 2010 = 100 / 101,9). 

Frankfurter Straße 110 
64293 Darmstadt 
www.entega.ag 
  
Christian Sternberger 
fernwaerme@entega.ag 
Telefon: 06151 701-4053 
Fax: 06151 701-4059 
  
 
  
29. November 2019 

http://www.destatis.de/


Seite 2/2 

 
 

 Der Basiswert des Gaspreisindex (G0) beträgt 96,0. Dieser Erzeugerpreisindex „Erdgas, bei Abgabe 
an die Industrie“ setzt sich zusammen aus dem arithmetischen Mittel der Monatswerte im Zeitraum 
01.10.2010 bis zum 30.09.2011 (Basis 2015 = 100) gemäß Veröffentlichung des Statistischen 
Bundesamts, Fachserie 17, Reihe 2, Nr. 634 (bisher: Basis 2010 = 100 / 110,5). 

 Der Basiswert des Wärmepreisindex (W0) beträgt 92,8. Dieser Verbraucherpreisindex „Fernwärme 
einschl. Umlage“ setzt sich zusammen aus dem arithmetischen Mittel der Monatswerte im Zeitraum 
01.10.2010 bis zum 30.09.2011 (Basis: 2015 = 100) gemäß Veröffentlichung des Statistischen 
Bundesamts als Sondergliederung (GZ 436003 / 628871). 
bisher: 
Der Basiswert des Wärmemarktindex (W0) beträgt 104,3. Dieser Verbraucherpreisindex 
„Zentralheizung, Fernwärme u.a“ setzt sich zusammen aus dem arithmetischen Mittel der 
Monatswerte im Zeitraum 01.10.2010 bis zum 30.09.2011 (Basis: 2010 = 100) gemäß 
Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts Fachserie 17, Reihe 7, Nr. 0452). 

 
Wir bitten Sie dieses Dokument zu Ihren Vertragsunterlagen zu nehmen und für die Überprüfung der 
jährlichen Preisanpassungen bis zur nächsten turnusmäßigen Umbasierung zu verwenden. 
  
Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
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